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Entwurf eines Bundesgesetzes über die Besteuerung 
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B~W - GZ 13 5002/1-IV/13/88/10 

In der Anlage werden 22 Ausfertigungen der Stellungnahme der Österreichischen 

Rektorenkonferenz zu den im Betreff genannten Gesetzesentwürfen samt Beilage 
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ÖSTERREICBISCBE C :::J REKTORENKONFERENZ 

A-XOXO WIEN .' ___ ... ' SCHOTTENGASSE X 

TELEPHON .~ 06 U-O 

S TEL L U N G N A B M E 

der 

Österreichischen Rektorenkonferenz 
gemäß § 107 Abs. 3 UOG 

zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes betr. die Besteuerung 
von natürlichen Personen (EStG 1988) 

BMF - GZ 06 0102/4-IV/6/88/5 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Besteuerung des 
Einkommens von Körperschaften (KStG 1988) 

BMF - GZ 13 5002/1-IV/13/88/10 

Drin~liche Erledigung des 
Vorsitzenden der Osterreichischen Rektorenkonferenz 

vom 6. Mai 1988 
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Die Österreichische Rektorenkonferenz nimmt zu den nachfolgend 
angeführten paragraphen des Einkommensteuergesetzes wie folgt 
Stellung: 

Zu S 4 Abs.4 Z.5 und S 18 Abs.1 Z.7 EStG 1988: 

Die bisherigen Schwierigkeiten in der Nutzung dieser beiden Ge­
setzesstellen für die Universitäten und Hochschulen bestanden in 
Unklarheiten und Auslegungsproblemen, welche in den derzeit gel­
tenden EStR 1984 eine für die Universitäten und Hochschulen 
günstige Lösung gefunden haben. Das Bundesministerium für Wissen­
schaft und Forschung hat nach der mit Wirkung vom 1.1.1988 gel­
tenden Neuregelung der Privatrechtsfähigkeit der Universitäten 
eine Informations- und Werbeschrift für Spenden und Forschungs­
aufträge in Aussicht genommen. Erst nach deren vorliegen und 
Verbreitung wird der Erfolg dieser Gesetzesstellen absehbar sein. 

Soweit bekannt ist, wurde von diesen Bestimmungen bisher nur 
wenig Gebrauch gemacht. Die österreichische Rektorenkonferenz 
regt daher an, die weitere Entwicklung aufgrund des oben Gesagten 
abzuwarten, um zu sehen, ob überhaupt ein Bedarf nach einer Re­
striktion, wie sie im Entwurf vorgesehen ist (Beschränkung auf 
10% des Gewinnes "des unmittelbar vorangegangenen Wirtschafts­
jahres" in S 4 Abs.4 Z.5 und entsprechend in S 18 Abs.1 Z.7) 
besteht. In materieller Hinsicht sind nach Ansicht der 
Rektorenkonferenz von dieser Beschränkung keine Probleme zu 
erwarten; es erhebt sich jedoch die Frage, ob nicht damit eine 
neuerliche Ungewißheit über das tatsächliche Ausmaß der 
steuerlichen Begünstigung im Einzelfall besteht, die zu einer 
Reduktion potentieller Spenden entgegen den Interessen der 
Universitäten und Hochschulen führt. Es ist zu bedenken, daß der 
genannte Gewinn möglicherweise erst sehr spät im folgenden Jahr 
feststeht. 

Zu S 38 EStG 1988: 

Wie bereits angekündigt, wurde der bisherige ermäßigte steuersatz 
für Einkünfte aus der Verwertung von selbstgeschaffenen literari­
schen oder künstlerischen Urheberrechten ersatzlos gestrichen. 
Dies mag im Interesse der Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen 
im allgemeirlen liegen, wirft aber die Frage auf, warum urheber­
rechtlieh geschützte Leistungen gegenüber den patentrechtlieh 
geschützten Leistungen noch mehr diskriminiert werden sollen, als 
dies derzeit ohnehin der Fall ist, da es für letztere beim halben 
Steuersatz bleibt. 

Bezogen auf die Angehörigen der Universitäten und Hochschulen hat 
dies zwei Aspekte zur Folge: 

Der Anreiz für wissenschaftliche und künstlerische Publikations­
tätigkeit wird geringer werden, da daran zu zweifeln ist, daß die 
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höhere Steuerbelastung in höheren Entgelten überwälzt werden 
kann. Hiezu ist auf die Enge des österreichischen Marktes für 
viele Publikationen, die sich primär an österreichische Leser 
wenden, hinzuweisen. Es ist darüber hinaus zu bezweifeln, ob dies 
eine gesamtwirtschaftlich erwünschte Konsequenz der Steuerreform 
bilden soll. 

Hinsichtlich der Lehraufträge wird eine weitere Schmälerung der 
Nettoeinkommen von Universitätsangehörigen - hier der Lehrbeauf­
tragten - bewirkt. Zu Lasten dieses Personenkreises wird der fak­
tische zusammenhang zwischen der staatlich geregelten Entlohnung 
für diese Tätigkeit und der Besteuerung mißachtet. Die Forderung 
nach einem entsprechend erhöhtem Entgelt wird zurecht erhoben 
werden. Diese Situation wird dann noch verschärft werden, wenn es 
zu einer Erhöhung des Umsatzsteuersatzes von 10% auf 20% kommen 
sollte. Auch hier gelten das genannte Überwälzungsproblem und der 
zusammenhang zwischen staatlich geregelter EntlOhnung und 
Besteuerung. Allgemein wird die zusätzliche Erhöhung des 
Umsatzsteuersatzes immer dort Schwierigkeiten der Überwälzung mit 
sich bringen, wo die Leistungsempfänger diese nicht im Rahmen 
eines Unternehmens erhalten. 

Die Qualifikation der Tätigkeit von Lehrbeauftragten tendierte 
bisher eher zu einer selbständigen Tätigkeit. Es ist anzunehmen, 
daß die umsatzbesteuerung eine entgegengesetzte Tendenz - nämlich 
zur nichtselbständigen Tätigkeit - herbeiführen wird. 
S 184 Abs. 1 BDG 1979 in der ab 1.10.1988 geltenden Fassung wird 
dies erleichtern, da darin eine Verpflichtung der Universitäts­
(Hochschul)assistenten zur Lehre vorgesehen ist. Die reale 
Erhöhung des Steueraufkommens in diesem Bereich kann daher nach 
Ansicht der Rektorenkonferenz als unsicher bezeichnet werden. 

Die Gewinnung qualifizierter externer Lehrbeauftragter wird durch 
die beabsichtigten einkommens- und umsatzsteuerlichen Mehrbela­
stungen darüber hinaus noch mehr erschwert werden. 

Abschließend wird in diesem zusammenhang auf die beiliegende, von 
Univ.Prof.Dr.Karl Vodrazka für die Rektorenkonferenz 
ausgearbeitete stellungnahme zu S 38 Abs. 4 EStG 1972 vom 
18.6.1982 verwiesen. 

Zu S 2 Abs. 1 des Körperschaftssteuergesetzes, in welchem der 
"Betrieb getierblicher Art" neu formuliert wird, wird seitens der 
Rektorenkonferenz folgendes angemerkt: 

Gemäß den Erläuterungen zu S 2 Abs.1 KStG "entspricht die Be­
griffsbestimmung ..• inhaltlich dem bisherigen Recht". Die Rekto­
renkonferenz geht daher von der Annahme aus, daß für die steuer­
liche Behandlung der Universitäten weiterhin der Erlaß des Bun­
desministeriums für Wissenschaft und Forschung vom 3.3.1988, GZ 
68 153/12-15/88, zu Z.l in punkt 7, Geltung hat. 
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JOHANNES KEPLE"R UNIVERSITÄT LlNZ 

INSTITUT FUR REVISIONS ,.lRElJHAND· 
UNO Rt:CHNUNSWr:Se.N 

() UNtV" P~OF, P.1\. KARL VOj)~AZKA 

t.-~C:J 11'::,' t.UIIClf 18.6.1982 
, fL. (U;;::'j ;".113131/ ':,: ~ 

Stellungnahme zur Position von § 3ß J\bs. 4 EStG 1972 im Einkommen­
s teuer'gese tz 

" 

I. Die § 38 Abs. 4 EStG 1972 vorangch~nde Bestimmung des § 93 Abs. 5 
EStG 1967 und in früheren Einkomn~ensteuerr;~~._s_(._~t_z_e_n ________ _ 

Die Vorschrift des § 93 Abs. 5 ESte 1967, die bis zum Inkrafttreten 

de's EStG 1972 galt, sah - in den Horten Kau seI s 1) - vor, "daß 

im Falle einer Veranlagung nach § 93 J\bs. 1 1it. b EStG 1967 die 

Einkiinft0 aus [nichtselbständiger Arbej.t, KV] außerAnsatz zu blc:i.b<?r1 

hatten, was bewirkte, daß die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

durch den Bezug von Einkünften aus Urheberrechten nicht. in eine hCiher~ 
Progression kamen. 

,Die EinkUnfte aus der Verwertung von ~rheberrechten wurden allerdinzs 

zu dem Satz besteu~r·t, der auf das "ganze Einkommen entfallen ~{~ir'e. 1I 

Praktisch hing das Ausmaß der Begünstigung für den einzelnen Steuer­

pflichtigen erheblich von einer Graße ab, die mit den zu begUnstigen-.. -
den "Einkünfte LnJ aus der Ver\oTertung von selbstgeschaffenen literari-

schen oder künstlerischen Urheberrechten" (jetzt § 38 Abs. 4 EStG 1972) 

nicht zusammenhing, nämlich den Sonderausgaben des SteucrpflichtiG~n, 
wie das folgende Beispiel zeigt, das aus Abschn. 9fi Abs. 7 EStR 1962 
stammt: 

;;*. . I . 
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Beispiel: 

))l'l S!vII('1 [llli(hti:~t: Ill'/()g Eil!l;iillfte alls llidJ(sdb. 
~t;indi,!~vr :\tlwit YOII J()().()()() S 1I11d ,\11', likr,lJi'c]lI'r T:ilid:eit 
\'(111 :,O.()(I() s. S(lJld('rall,.~aJ'l'JI J ."i.()(l() S, St('lI(,I,\~rtIppe B I/lit 
,\J1vj/l\Tnli"IIl:Jflcik'(lag lind hi"dl'J!n·jbl'l,ag Jiir eill Kind. 

El'lnj(t Jung dcs C:('~;allltl~illk01l1111Cn:l: 

Eill !;i i 11 fl (\ a Il~; 11 il·1thl'll"sliilld il~l'r .\!-I wit.. ....... " 100.000:-; 
EiJlkiillf,,! Oll:; Jill-r"ri",clwr 'j';i1 il"b·il. (."i0.000 S _ 

&000 I) Fl'I~ibdr.!g gl'lI1iiß § !I:; .·\1>s.4) •.••..•••. 45.01)0 ~ 
C:<'~nmtl'(,(l'llg "1.'1' Einküllfte .•.....•.••..••••.•. 1.j[i.Ü(J(J ~ 
~~- ,1:.\olldl'l':U1~t;ilbell . . . • . . . . . . . . . . . • • . • . • • • • . • . • • ) ;'.(1(10 S 
G~s3)nlcillkomlllcn ••••••••••••••••••.•••••••.•• 130.000:j 

Ermi(,t1llng der BelllcsslIlJgsgrundlago gemäß 
ALs.5: , § 93 

gjllkiillftc aus lIi(;l!tsdLstiinrli'g('j' Arueit (bleiben 
lIU Ikl' ]3ctl't1c!lt) 

EinküJlfte flllS Jit<:l'!1l'if:cher Tiiligk(~it: (;"iO.OOO S _ 
5000:) FreibC'lmg g<>miiß § 113 Ahs.4) ...••..•. 

- Sonderausgaben •...•..•..•....•...•.•••..••.. 

Bcmcssungsgnllidhgc gemäß § 93 Ahs.5 ........ . 

4.5.000 S 
15.000 S 

:30.000':::; 

. El'mitt,lung uer festzuset.zende,} EinkolnllH'nsteUcl': 
Gef;om(-cinJ:OIllTn('n •......••.•..••••..•.• ; • • • . •• ) 30.000 S 
Eillkomm<:nstl'l/C'l' la.llt Tarif.................... 30.020:;; 

das sind 23'0923 ~Q 
FCS(zIEPb.emle Einkoll1Jl)l'n,:;tcuC'l' 3:.!·0!)23 ~~ von 

30.000 S (Bcmessullg,;gmndhl:;c gC'lIlü ß § 93 Abs. ~) ___ G. 921; S 

Die Begrlindung für diese Regelung findet sich in den EB zum StÄG 

1949, mit dem § 93 Abs. 5 EStG (zuletzt 1967) Gesetz wurde. Danach 

sol) te Ifd ie insbesondere von Hochschullehrern beklagte Härte der Be­

steuerunß gemildert werden, die sich dadurch ergeben h~t, daß im 

Falle der Einkommensteuerveranlagung infolge der Zusammenrechnung 

allel' Ein:'ünf.te auf die Dienstbezüge eine die einbehal tene Lohn­

steuer Obersteigende Einkommensteuer entfällt und damit zu einer 

~achzahlung für die bereits versteuerten Dienstbezüge fÜhrt,,2). 

R u p p e kritisiert diese Begründung und meint, daß'damit"primE:r 

ein steuerlicher Anreiz für eine zusätzliche Tätigkeit auf wisscn­

sehaftl iehem, küns tleri S2hem und ähnlichem Gebiet gesch2.ffen werd en 

soll.te ... Mit dieser Motivation ist freilich die Beschränkung 

--._ .... -dcl' Eee;iinstißung auf Personen, die neben .den Einkünften aus der 

V('!r"'T,:r't~!ng von Ur'heberrechten. Einkünfte aus nichtselbsUindiger 

Tä tigkei t beziehen, sachlich nicht vereinbar'. Die Begünst.igung H~il'e 
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vIe.lmehr- lI11;It;}::in{';j:~ von dCl' Plr'L d(!l~ llauptUiUrJ;k\~jt zu g{!\'l~ihl~cn, (\!) .. 

gJc:ich e::. f'Joi\r~1:iclJ i~3t, ob ztu1'>crhnlb dCl~ un~"clb,'::Lindigcn und fr(!:L­

bCl'ufU.chen Et'h'(~rb8Uitigkeit ein iH'al(t.i;;chcs Bcdill'fnis fOr die 13('­

(~iin;:;tigunL'; [;C[~cbcn ist ... Nach dem Aufbnu eies Gcsetzf~S ..... ül'e eine 

solche ßcgün.~;tir.;ung am ehesten .' •• als Tal';'fvor'schr·ift zu formu­

lieren. 1I3 ) 

fluch Kau s e 1 sieht Sch\-1iichen des § 93 Abs. 5 EStG 1967, \'Jenl1 

er diesem Z\·1cH' "fUr einen großen Per'sonenkreis" Hegen der beschpie­

benen Behandlung der Sonderausgaben Vorteile gegenüber dem folgen-. 
< 

den § 38 Abs. 4 EStG 1972 zubilligt, zugleich aber meint, daß 

letzterer "dem Grundsatz der Steuergleichheit eher entspreche,,4). 

11. Die Bestimmung des § 38 Ahs. 4 EStG 1972 

§ 38 Abs. 4 EStG 1972 in der derzeit geltenden Fassung sieht vor, 

daß der ermfißigte Steuersatz fUr außerordentliche Einkünfte des § 37 
Abs. 1 EStG 1972 "auch auf Einkünfte aus der Verwertung von selbst­

geschaffenen literarischen oder kUnstlcrischen Urheberrechten anzu­

\'lend en" "istH
• Bed ingung dafür ist allerd ings, daß ud iese Einkünfte 

als Nebeneinkünfte erzielt werden". Was dabei als Nebeneinkünfte an­

zusehen ist, wird in § 38 Abs. 4 zweiter Satz EStG erläutert. 

Diese Besti~mung ist im EStG 1972 s~it dessen Inkrafttr~ten enthal­

ten. In den EB zum ES tG 1972 wird nur darauf hingC1rliesen, d aß dar.! i t 

die Erweiterung der Begünstigung über die Verbindung der in Rede 

stehenden Einkünfte aus UrheberrechtRn mit Einkünften, "die dem 

Steuerabzug von Arbeitslohn unterliegen", hinaus auf alle jene Fälle 

e'preicht ... ;u!'d E:, . "in denen die genann ten i~inkünfte aus selbs tgeschaf­

fenen Urheberrechten sich im Verhältnis zu Arbeitseinkünften (§ 2 

Ab:'3. 3 Z. 1 bis 4) ··als Nebeneinkünf'te darstel-len Il5 ). 

Die derzeitige Interpretation des § 38 Abs. 4 EStG 1972 durch die 

FinanzverwRltung, die ihrerseits teilweise auf Erkenntnisse des 

VVlGB gestützt wird,. findet sich in Absehn. 99 EStR 1979 • . ,.". 
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~lit § 38 !lb~-~. I~ ESlG 19'r~ \,nll~d,_~ d(~I~ ol)(>n ~::i.ticl~tcn Kl'itik Hup p e ~) 

~w\-!OhJ. hin~dchLl:icll der' f\u~3clcllllung dCI' nC[~iinsl.:iC\lII[~ <'tUr alle llr'ten 

von I J Ci U P t t .:i U [~)( c .i. tc n (i n cl e n E B "1\ j' bei l.Cj C ü) k Li n f' t C 11") 1\ C c h n u ng r;. c­

tl'agcn als auch hins:ichllich de'l' Einol'clnung unter die Tarif-~ statt 

unter ci ie V el'anlagungsvorschl'1ften. 

111. Argumcnte fUr § 38 Abs. 4 EStG 1972 

Vlie :3chon ooon bemerkt, Hird mit .§ 38 Abs. 4 EStG 1972 nach Kau s e 

dem "Grundsatz deI' St.euergleichhei t eher" entsprochen als mit § 93 
Ab3. 5 EStG 1967. Dies bezieht sich auf den Vergleich dcr Steuer­

belastung verschiedener EinkUnftc aus selbstgeschaffenen Urheber­

rechtRn untereinander und kann daher nichts über eine Begründung 

aussagen, die über diesen Vergleich der genannten EinkUnfte hinaus­

reicht,· insbesondere also diese anderen EinkUnften gegenUberstellt 

und nach A rt:;u:nen ton fü r cl:L e Begüns tigung d er Einkünfte aus se 1 bs t­

geschaffenen Urheberrechten insgesamt sucht. Derartige Argumente 

sollen im folgenden dargestellt werden: 

1) yergl~ich mit anderen Einkünften aus Mehrleistungen. Hierzu sei 

insbe send ore cl i e Behand lung der "in übers tund enen tl ohnungen enthal~· 

tenen Zuschläge für l1ehl'arbeit" nach § 68 Abs. 1 EStG 1972 genannt' 

(Freibetrag von 5070 S monatlich, darüber hinaus Anwendung eines 

Steuersatzes von 15 v. H.). Für die Hochschullehrer (siehe oben das 

Zitat aus den EB zum StÄG 1949), aber auch für andere Steuerpflich­

tige, die Einkünfte aus selbstgeschaffenen Urheberrechten erzielen, 

schlägt sich die Mehrleistung nicht in höheren Einkünften aus einem 

Dienstvel'ii&ltr,is nieder, sondern eDen in den genannten Einkünrten 

aus selhständiger Arbeit. § 68 Aos. 1 EStG 1972 ist daher nicht an­

wendbar, § 38 Abs. 4 EStG 1972 kann als ein gewiises ~quivalent 

angesehen werden, ohne daß dazu eine exakte Vergleichsrechnung auf­

gestellt werden kann. 

2) Anreiz zu ein._cl' zusätzlichen Tätigkeit auf v!issenschaftlic0emL 

kün::;U()!'i~;c}~f"'] nrl'?l~ 2hnliche~1 Gebi<:;t. Die~3cr BegründunG, die ---- ---
R u p p e nennt (siehe oben), entspricht d1e beschriebene -Ausweitung 
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dc:3 r\lILI(:IH.lUllG:;llt.:t·(:_L(!ll~; VOll ~ 3(3 Ab:;. 11 E;:'t.C 10'(2 e;q';t:nlibcr j 93 

Ab::.::.. ~ 1~.':)tG 1CJ()'(. D.;l~)C!' Alll'(!j.Z liif:ll allcl'c1:illl';~3 das unl(:r' 1) VO!'gc­

b l~ Cl (; lJ t. co A I' G IHn c rlt n.l c h t.. u n t c l'Li C 11 c n, H i c Cl 11 C 11 cl C t' r c CI 1 (' n Ver bill d II r!;; 

deI' Ejnkllnftc: au~.; ;.;clhst.iic3chaffcl1cn UrhcbelTcchten zUtlleist lni t 

Einkünrten au~; nichtselbsUindib'el~ und sel~~;t{:incligel' Al'beit beim 

selben Stcucrpf'licllU.gcn (auch dazu siehe oben das Zitat nach 

R u p p c) entnommen werden kann. Die Mchrleistung gilt auch im Ver­

hältnis zur selbst~ndigen HaupttHtigkeit. 

Der Anr'oiz besteht darin I daß d i8' wissen schaf tl ich, künstlerisch 

odel~ ähnlich .nebc!2 ihrer Hauptbesch~if.tigung Tätigen sich mit relativ 

gel' ingen I3ru t toeinnahmen z ufl' ied en geben, da diese I3ru t toeinnahm en 

durch die Einkommensbesteuerung nicht in voliem Umfang geschmäle~t 

werdel}. Auch die l~elativ geri!lgen Br'uttoeinnahmen bieten also einen 

hinreichend en Anreiz für eine Hissenschaftli.che, künstlerische od er 

ähnlichc Nebentätigkeit. Damit eröffnen sich hier zwei I3etrachtu~gs­

weisen: 

a) Anreiz zur schöpferischen Tätigkeit auf wissenschaftlichem, kUnst­

lerischeln oder ähnlichem Gebiet. Die Vlirkung dieses Anreizes soll 

Ober den auf diesen Gebieten im Nebenerwerb Tätigen hinausreichen: 

Die wirtschaftliche und allgemein gesellschaftliche Wirkung der ge­

nannten T~tigkeit (vgl. auf wissenschaftlichem Gebiet die Forsch~~gs­

förderung) wird so hoch eingeschätzt, daß deshalb die Steuerminde~ung 

in Kauf' eenommcn Hird, um diese schöpferische Tätigkeit zu geHähr­

leisten . 

. b) Förderung der VertragspCiTtner bei der Verwertung vonUrheberrec!1 ten. 

Dies wären z.B. Verleger oder Vortragsveranstalter (vgl. Abschn. 99 
Abs. 2 erster und dritter Satz EStR 1979). Die Förderung besteht im . . 
Ermöglichen relativ niedriger Entgelte für die Verwertung der selbst­

geschaffenen Urheberrechte, ohne daß das Streben nach deren Erlan­

gune dUl'ch sChöpfe!'}sche T~ltißkeit oder deren '.-lenigstens teih!ci.se 

al sangen es sen .cmpfur;d cne En t 10hnunG d ad ure h bed roh t ~l ir'd. Im 

wissenschaftlichen .Bereich bedeutet dies eine Förderung der Publi­

kation(~n j.n Bücl1~cn und Zeitschciftcn, die sich zuweist in einer' 
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.';ch\::i r.'l'j!~"l[ :;itll~lLi (Jll h(~f'_i.lldcll. 

3) VC:l.r~lr~j('IJ rrljL "E:i:Ii:(:IIClC1J :[!);; deI' \'(;J"_I(~I'tunr'; p:ltcntr'c~(~hLljc!J-:r;->-_ .. _-_ .. _---._._-_ .. -------- -- - .. ------_ .. _- '-"--- --_. __ .-- ~ -----_ .. - .-.-- --------._---------_._- ------
~jcht;L:~lcc \!().lI::;\lir't:~r.:ln('tJ.j_cIJ \-i':t'tvollcl' El'f'jndun[':(~n dUI'ch anclcr'2 
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l~.('~~~~.~~l~ (§ 38 Abs. 1 Cl'0tC1' S'~ltz EStG 1972). fluch für Einl:ünf'l8 

nU;j cl iescl' ::.;chö pf'c d ~c hen Tä t igl-: ci t \-1 i r'cl d-i c t·1ö[~ 1 ichl< e i t der Be­

st.euel'ullG zUln er'mäßigten SteucI'satz nnch § 37 flbs. 1 EStG 19'12 er­

öffnet. Insofel'n HCI'clcn also Einkünfte aus Tät:i_c;ke1ten, die zu 

Patcnt-- und UdlP. bcrr'echten fÜhl'en, glcJchbchandelt'. Hegen dei' 

schöpferi schen Tä t igke i tcn, die cl em El~~-le rb dieser Rech te zugrund '2--
I, 

liegcn, ist dics zHcifellos eine sachlich begründete Gleichbehanj-
.. 

lune· 

Die \-leitel'cn Differenzierungen - bei den Einlcünfte-n aus Patentrech:c'1 Ein-

~)Chl'~inkun0 auf volksHirtschQftlich '.'lertvolle Erfind une;cn, (lj.e von andel'C::1 'ler­

Hortet \-:erden, bei den Einkünften aus selbst[;eschaffenen Urhebel'-­

rechten auf NebeneinkUnfte - nehmen danach bei grundsätzlicher 

Glcichbehancllung von Einkünften aus Patent- und Urheberrechten auf 

die für die Besteuerung relevanten Merkmale der Einkünfte aus die­

sen Rechten einschI. der Hirtschaftspolitischen Zielsetzungen, die 

mit diesen SteuervereUnstigungen verknüpft sind, Rücksicht. 

4) Verr;lcic.h mit au!:,e~o~dentlichen Einkünften nach § 37 libs. 2 u::::: 

DStG 1972. Die systematische Stellung des § 38 nach § 37 und d::::r' 

Verweis auf § 37 Abs. 1 in § 38 libs. 1 und lj EStG 1972 le~n dies~n 

Vergleich nahe. Danach wäre die Begünstjgung der Einkünfte nach 5 38 

EStG 19'12 damit zu begründen, daß diese Einkünftc zusammengeball~ 

anfallen, in den Worten des § 37 Abs. 2 Z. 1 EStG 1972 also die 

"Ent.10iil1un(; für eine 'l'ätig%eit darstellen, die sich über' mehrere 

Jahre erstreckt". Dies trifft sicherlich nicht für alle Einkünfte 

aus der Verwertung von Patent- und Urheberrechten nach § 38 EStG 

1972 zu. Jedoch nimmt die Wahrscheinlichkeit, daß dirn z~trifft, 

mit zunehmender H5he der untersuchten Einkünfte s1cherlich zu. § 38 

EStG 1972 könnte so als Instrument einer eher typj_sierenden Bet!~3.cl1-

tungsweise aller Einkünfte aus der VerHertung von Patent- und Ur-
;'. 
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L';/:ll;I!llllcn Eil!!-::'illfte l)(:l'(i('ksiclll.:i~~l und (tUr alle dCl'~I'Ligcn 

rü n): Li 11 f t e 0 bc r' L r [j G t. F Li)' ci i es c I k t 11 ach tUt: g :3 He i .3 cl: ö n 11 c n ;t u c h Sc 11 .... ' j. ('_ 

ri.gkc1t.cn dC:1
1 I.lcHeisfilhr·ul1g n~l<;11 § 3'7 I\k;. 2 Z. 1 ESte; nil' cinzc~lne 

Einkiinfte aus dei' VcrHcl·tune von Patent- und Urllebel'rcchten vorgc­
bl'BChl Herden. 

1) Kau seI, Franz, Zur begUnstigten Besteuerung der Einkünfte 
aus der Verwertung von Patent- und Urheberrechten - § 38 EStG 
1972, FJ, 19'1 1i, S. 42. 

2) 868 BIg NR 5. GP, S. 9. 

3) R u p p c, Hans Georg, Die Ausnahmebestimmungen cl es Einko::1men­
steuergesetzes, Schriften zum österreichischen Abgabenrecht, 
Band 6, Wien 1971, S. 289. 

11) A. a . 0 ., S. L12. 
'. 

5) 474 Blg UR 13. GP, S. 73. 
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